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1  Aktuelle Entwicklungen 

1.1  Stellungnahme zur Arbeitsmarktsituation 
Die Situation auf dem nach wie vor aufnahmefähigen und guten Arbeitsmarkt in Erlan-
gen und im Großraum, schlägt sich in einem geringen Rückgang der SGB II Arbeitslo-
senquote auf 2,4% (Oktober) und bei weiterhin schwierigen Ausgangspositionen unse-
rer erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II in puncto Qualifikationsprofil, 
trotzdem auch in Integrationen nieder. Laut vorläufiger Statistik wurden 701 Integratio-
nen für Ende August 2015 und 873 für Ende September 2015 ausgewiesen. 
 
 

1.2  Treffen der bayerischen Optionskommunen und Jena 
Das Jobcenter Stadt Erlangen war am 21. und 22. Oktober Gastgeber für die Bayeri-
schen Optionskommunen (das sind neben der Stadt Erlangen die Jobcenter Landkreis 
Ansbach, Landkreis Günzburg, Stadt Ingolstadt, Stadt Kaufbeuren, Landkreis Mies-
bach, Landkreis München, Landkreis Oberallgäu, Stadt Schweinfurt und Landkreis 
Würzburg ) und Jena. Die Treffen zum Austausch im Fachbereich Leistung, Integrati-
on-Fallmanagement-Personalvermittlung und auf der Ebene der Jobcenterleiter finden 
zweimal jährlich im wechselnden Turnus bei den Optionskommunen vor Ort statt. 
Schwerpunktthema in allen drei Gremien war aufgrund der aktuellen Entwicklung Asyl / 
Flüchtlinge. Trotz der Bemühungen vielfältige Informationen zu möglichen Zugängen 
aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II einzuholen, besteht Einigkeit, 
dass derzeit keine genauen Schätzungen vorgenommen werden können. Erkennbare 
Tendenzen sind: eine mögliche Konzentration in den Städten, da anerkannte Flüchtlin-
ge die Landkreise verlassen; unterschiedliche Bildungsprofile von akademischen Qua-
lifikationen bis hin zu Analphabetismus bzw. sehr unterschiedlichen Lernbiographien; 
natürlich ein sehr hoher Bedarf an Sprachkursen mit möglichst flexiblen und differen-
zierten Angeboten und die finanzielle Unterausstattung der Jobcenter bei den mögli-
chen hohen Zugangszahlen. Die interne Organisation und die Angebotsstruktur wer-
den Veränderungen erfahren, z.B. Spezialisierung von Leistungssachbearbeitern und 
Fallmanagern. In der Diskussion wurde ebenfalls zur „engeren“ Zuständigkeit über das 
SGB II – oder einen Einstieg bereits im Vorfeld des Wechsels in das SGB II-System 
und die dafür erforderlichen Ressourcen bzw. politischen Weichenstellungen debat-
tiert. 
Daneben kamen in den Facharbeitskreisen auch Themen des Datenschutzes, der 
elektronischen Aktenführung und die derzeit laufenden Sonderprogramme des Bundes 
(Langzeitarbeitslosenprogramm, Soziale Teilhabe, etc.) und deren aufwendige Umset-
zung im Rahmen der Förderrichtlinien auf die Tagesordnung. Die Beteiligten haben für 
diese und weitere Fachthemen kurze Wege der Kontaktaufnahme auch unterjährig 
vereinbart und sind sich über den wichtigen Stellenwert dieser Möglichkeit des bay-
ernweiten Erfahrungsaustausches einig. 
Die Frühjahrstagung findet am 08 und 09.03.2016 in Schweinfurt statt. 
 
 

1.3  Zuwendungsbescheid zum Bundesprogramm zur Sozialen Teilhabe 
am Arbeitsmarkt eingegangen 

Das Jobcenter Stadt Erlangen hat nach Interessenbekundungswettbewerb und An-
tragsverfahren zum Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ Anfang Oktober den Zuwen-
dungsbescheid erhalten. Programmstart ist der 01. November 2015. Für die vorgese-
henen und beantragten 30 Teilhabe-Arbeitsplätze stehen bis 31.12 2018 Eingliede-
rungszuschüsse in Höhe von maximal 1.283.040 Euro zur Verfügung. 
 
Die Akquise bei den Trägern der Teilhabe-Arbeitsplätze läuft mit den jetzt bekannten 
Programmvorgaben auf Hochtouren. Die Einsatzstellenprofile und die Teilneh-
mer/innen aus dem ermittelten Interessenten Pool müssen zu einer möglichst genauen 
Passung gebracht werden, damit eine möglichst beständige Besetzung des jeweiligen 
Teilhabe-Arbeitsplatzes erreicht wird. Erste Besetzungen werden trotz geringer Vor-
laufzeit bereits zum November erfolgen. 
 
Um die Teilnehmer und Arbeitgeber im Modellprojekt zu unterstützen und zu begleiten 
ist über ein Landesprogramm des ESF-Bayern eine Vollzeitstelle Coaching Soziale 
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Teilhabe beantragt. 

1.4 Maßnahmenzertifizierung nach AZAV 
Träger von Arbeitsmarktdienstleistungen müssen eine Trägerzulassung nach AZAV 
(Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) nachweisen und sich 
ihre Maßnahmen zertifizieren lassen, sofern diese über einen Bildungsgutschein oder 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein durchgeführt werden. Der Trägerteil der 
GGFA hat seit 2008 diese Trägerzulassung, die aktuell für fünf Jahre Laufzeit 
(15.08.2014-14.08.2019) Gültigkeit hat. Die Gültigkeit wird jährlich durch Überwa-
chungsaudits vor Ort überprüft. Damit wird die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
nachgewiesen und der Einsatz qualifizierten Personals und das System zur Sicherung 
der Qualität regelmäßig überprüft. 
Die Zulassung von Trägern und Maßnahmen darf nur durch sogenannte Fachkundige 
Stellen erfolgen, die bis 2012 von der Anerkennungsstelle der Bundesagentur für Ar-
beit überwacht und akkreditiert wurden. Seit dem 6. April 2012 ist dafür die Deutsche 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) zuständig. 
Die entsprechenden Regelungen finden sich im SGB III unter § 176-182. 
 
Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit hat die GGFA AöR (ohne gesetzliche Notwendig-
keit) über die Fachkundige Stelle Quacert, die bereits die Trägerzulassung durchge-
führt hat, Maßnahmenzertifizierungen für Transit, Cleo und Last Minute durchführen 
lassen. Weitere Maßnahmen befinden sich in der Zertifizierung. 
Ziel der Maßnahmenzertifizierungen ist es die Qualität und die Angemessenheit der 
Kosten zu begutachten und zu prüfen. Die Angemessenheit der Kosten wird anhand 
der sogenannten Bundesdurchschnittskostensätze (BDKS), die von der Bundesagen-
tur für Arbeit ermittelt und veröffentlicht werden, abgeleitet. Die Kosten der Maßnahme 
dürfen von diesen nicht unverhältnismäßig abweichen. 
Mit der Zertifizierung werden der jeweiligen Maßnahme die entsprechende Qualität, die 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bescheinigt. 
 
 

1.5 Fokusthema: Hilfen für Jugendliche im SGB II 
Bereits im Sachstandsbericht September/Oktober 2014 wurde das oben genannte 
Fokusthema in der Berichterstattung aufgegriffen. Nach Ablauf des Berufsausbildungs-
jahres (01.10.2014 bis 30.09.2015) berichtet das Jobcenter Stadt Erlangen über Ver-
änderungen im Jahresverlauf bei dieser Zielgruppe. 
Das Maßnahmenportfolio hat sich knapp zusammengefasst wie folgt verändert: 

 Cleo und Last Minute wurden in Transit als Module integriert 

 Berufsintegrationsjahr (BIJ) wird für jugendliche Flüchtlinge seit März im Rah-
men einer Vorklasse und ab September als Volljahr in Zusammenarbeit mit 
dem Schulverwaltungsamt und der Berufsschule Erlangen durch den Trägerteil 
durchgeführt 

 Jugend in Arbeit (JiA) wurde durch die Fachabteilungen IM, PAV, FM und BgA 
neu konzipiert und wird seit Oktober 2015 als Prozessablauf implementiert 

 Jugend Stärken im Quartier hat als Nachfolge der Kompetenzagentur ab 
01.01.2015 die Arbeit aufgenommen (Kooperation Jugendamt Erlangen) 

 
Jugendliche und junge Erwachsenen unter 25 (U25) im Übergang Schule - Beruf 

Dieser Zielgruppe, die in SGB II Bedarfsgemeinschaften oder schon alleine lebt wird im 
SGB II-System besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der mögliche Transferleistungs-
bezug wird bei fehlender Integration am längsten anhalten. Fehlende Teilhabe am 
Arbeitsmarkt wirkt sich langfristig in der persönlichen Biographie unter Umständen 
schädlich aus. Integration in einen geeigneten Ausbildungsberuf ist deshalb die erste 
Priorität. Sofern dies nicht gelingt, wird nachrangig zumindest die Vermittlung in ein 
geordnetes tragendes Arbeitsverhältnis angestrebt. 
 
In der Ausgestaltung des Übergangssystems Schule - Beruf sind deshalb in enger 
Zusammenarbeit mit Partnern präventive, begleitende und aufsuchende Ansätze hand-
lungsleitend für Jugendliche im SGB II. 
 
Jugendliche im SGB II Bezug sind nicht per se beeinträchtigte Jugendliche. Schon 
alleine eine größere Familie mit jüngeren Geschwistern unter drei Jahren kann trotz 
eines in Vollzeit arbeitenden Elternteils im Mindestlohnbereich als bedürftig in den SGB 
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II Bezug kommen. Viele Jugendliche aus SGB II beziehenden Familien besuchen al-
lerdings Mittelschulen. Dort gehen sie mittlerweile vermehrt mit einem Abschluss aus 
der Abgangsklasse, diejenigen die dieses Ziel nicht erreichen geraten in die Gefahr 
marginalisiert zu werden. Hier gilt es den Jugendlichen rechtzeitig im Übergang Schule 
- Beruf in einen Begleitprozess aufzunehmen, um bei erkanntem Bedarf Hilfestellung, 
Motivation und Führung zu bieten. 
 
Bereits seit den 90-er Jahren führt die GGFA Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche 
durch. Diese langjährig entwickelte Kompetenz führte zu der Weichenstellung, im 
kommunalen Jobcenter die Lehrstellenvermittlung für SGB II Jugendliche in eigener 
Regie durchzuführen. Darüber hinaus ist der GGFA Trägerteil rechtskreisübergreifend 
mit Jugendangeboten als einer der beteiligten Akteure im kommunalen Netz zum 
Übergang Jugendlicher in den Beruf aktiv. 
 
Jobcenterprozesse im Übergang Schule – Beruf 

Operative Bausteine sind im Jobcenterbereich die Jugendpersonalvermittlung, das 
Jugendfallmanagement und die verschiedenen Maßnahmen aus dem Trägerteil der 
GGFA und von Dritten. 
 
Die Arbeit der Jugendpersonalvermittlung 
Bereits in den Abgangsklassen der Mittelschulen wird mit den Jugendlichen der Kon-
takt gesucht, erfragt, ob noch ein Ausbildungsplatz gesucht wird und geprüft ob über-
haupt eine Ausbildungsreife vorhanden ist. Davon abgeleitet folgen die weiteren Schrit-
te: Suche eines Ausbildungsplatzes oder Überführung in eine Maßnahme zur Gewin-
nung der Ausbildungsreife. 
Die ausbildungsreifen Jugendlichen, die zum Ende des Schuljahres noch über keinen 
Ausbildungsplatz verfügen, münden in den Monaten August und September in das 
Projekt „Last Minute“ des Trägerteils der GGFA. Last Minute wird ab 2016 im Rah-
men des zentralen Jugendprojektes Transit veranstaltet. Hier wird mit ganzer Energie 
der Ausbildungsmarkt auf Ausbildungsplätze durchforstet, Bewerbungsgespräche initi-
iert und bei Erfolg der Ausbildungsvertrag abgeschlossen. 
 
Weiterhin steht die Jugendpersonalvermittlung für die arbeitsmarktnahen Jugendlichen 
unter 25 Jahren zur Verfügung, die ihre Lehre abgebrochen haben, als „Spätstar-
ter“ nun meist mit großer Motivation in eine Ausbildung münden möchten. Dazu gehö-
ren auch die, die bereits ausgebildet keine Anschlussbeschäftigung erhalten haben, 
bzw. ihren Arbeitsplatz verloren oder ein Studium abgebrochen haben und zurück in 
eine erneute Ausbildung bzw. in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Dabei ist eine 
intensive Beratung, eventuell auch eine komplett neue Berufsorientierung notwendig. 
 
Zur Gruppe der Spätstarter gehören sehr häufig junge Mütter, die nach der Erzie-
hungszeit eine Ausbildung beginnen wollen. Um diese aufnehmen zu können, muss 
die Kinderbetreuung gut geregelt sein. 
Die präferierten Berufe der ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen orientieren sich am bundesweiten Durchschnitt und sind nach wie vor: 
 

1. Kaufleute im Einzelhandel/ Verkäufer 
2. Kaufleute für Büromanagement 
3. Kfz- Mechatroniker 
4. Medizinischer Fachangestellter/ Gesundheits- und Krankenpfleger 
5. Kinderpfleger 

 
Eine erfolgreiche Bewerbung benötigt eine entsprechende Ausbildungsreife, eine rea-
listische Selbsteinschätzung, Sozialkompetenzen und Werteakzeptanz der Erwachse-
nenwelt. Werden in den Beratungsgesprächen mit den Jugendpersonalvermittlern zu 
hohe Defizite festgestellt und waren bereits mehrere Versuche bei der Ausbildungs-
platzsuche erfolglos, werden die Jugendliche in das Jugendfallmanagement überwie-
sen. 
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Jugend in Ausbildung Stand 15.10.2015 

 
 
Die Arbeit des Jugendfallmanagements 
Das Jobcenter Erlangen bietet den Erlanger SGB II Empfängern ein spezialisiertes 
Fallmanagement für Jugendliche und junge Erwachsene bis 24 Jahre.  
Zwei erfahrene Mitarbeiter beraten dabei durchschnittlich 150 meist arbeitsmarktferne 
Jugendliche mit zum Teil multiplen Vermittlungshemmnissen. 
Durch einen kontinuierlichen, strukturierten und zielorientierten Beratungsprozess im 
Fallmanagement, sowie der Teilnahme an den GGFA Jugendmaßnahmen (Transit, 
CLEO oder der Kompetenzagentur) gelingt es auch besonders marktferne und betreu-
ungsintensive Personen in ausbildungsnahe qualifizierende Maßnahmen oder geför-
derte Ausbildungen zu integrieren. 
Die Einstiegsqualifizierung bei einem Arbeitgeber und die Berufsausbildung bei außer-
betrieblichen Einrichtungen wie zum Beispiel der Jugendwerkstatt in Eltersdorf sind für 
diese Personengruppe adäquate Maßnahmen. 
Ziel des Fallmanagements ist es, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 
bestmögliche individuelle Beratung und kreative Hilfestellung im Rahmen des SGB II 
und der kommunalen zusätzlichen Leistungen zu erbringen, um jedem Einzelnen den 
passenden Weg in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu eröffnen. 
 
Jugendpersonalvermittlung, Jugendfallmanagement, das Integrationsmanagement und 
der Trägerteil der GGFA arbeiten als Projektgruppe in dem neukonzipierten Prozess-
ablauf „Jugend in Arbeit“ kontinuierlich ab Oktober eines jeden Jahres an der umfas-
senden Begleitung aller Jugendlichen U25 auf dem Weg zum Ausbildungsplatz. 
 
Maßnahmenangebote für Jugendliche im Arbeitsmarktprogramm 2016 

Der Entwurf des Arbeitsmarktprogrammes 2016 sieht vor, die Maßnahmenstruktur – 
mit einigen Anpassungen wie Modulintegration von Cleo und Last Minute in Transit – in 
der bewährten Form weiterzuführen. 
 
Transit mit integriertem Mittelschulabschluss, Modul Last Minute, Modul Cleo 
Jugendliche werden auf die Anforderungen betrieblicher Ausbildung vorbereitet. Förde-
rung und Begleitung bei der Entwicklung beruflich relevanter Sozialkompetenzen, be-
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gleitete Praktika und Erwerb eines verwertbaren Schulabschlusses durch Vorbereitung 
auf die externe Prüfung. Das Mittelschulabschlussmodul wird kommunal finanziert. 
 
Modul Last Minute (August/September) 
Nachvermittlung für alle Schulabgänger aus dem SGB II, die bis August keine Ausbil-
dung gefunden hatten. Dieses Modul wird im Jahr 2016 im Rahmen der Maßnahme 
Transit stattfinden. Der Erfolg des Ampelkonzeptes der Mittelschulen mit der unmittel-
baren Unterstützung der Schulabgänger, in Verbindung mit dem großen Angebot von 
Ausbildungsplätzen, reduziert die bisherigen Teilnehmerzahlen an dem Projekt Last 
Minute zur Unterstützung unversorgter Ausbildungsplatzsucher so drastisch, dass die-
ses Projekt in den Folgejahren im zentralen Jugendprojekt Transit integriert wird. 
 
Modul Cleo (Coaching für lernen, erleben, organisieren) 
Die Zahl der Jugendlichen mit psychischen Belastungssymptomen nimmt zu. Das Pro-
jekt bietet zwei Bereiche an: Werkstatteinheiten mit sinnstiftenden Tätigkeiten und 
Coaching zur Stabilisierung und Entwicklung persönlicher und beruflich relevanter 
Ressourcen. Ziel ist die sukzessive Steigerung der persönlichen und beruflichen Belas-
tungsfähigkeit und damit die Vorbereitung für weiterführende berufliche Fördermaß-
nahmen. Dieses Modul wird seit April 2015 ebenfalls als integriertes Modul in Transit 
durchgeführt. 
 
Einstiegsqualifizierung (EQ) 
Zur Vorbereitung auf die Ausbildung wird ein „verlängertes Praktikum“ im Betrieb 
durchgeführt. Der Ausbildungsbetrieb kann das EQ auf die Ausbildung anrechnen. 4 
Plätze werden vorgehalten und können bei Bedarf erhöht werden. 
 
Jugendwerkstatt Eltersdorf 
Geförderte Berufsausbildung (BaE) zum Holzfachwerker bzw. Schreiner – derzeit sind 
alle vier Plätze besetzt. 
 
Ausbildung zur Fachkraft für Küchen- Möbel- und Umzugshelfer 
Im Rahmen einer geförderten Berufsausbildung (BaE) wird im Sozialkaufhaus der 
GGFA AöR dieses Berufsbild angeboten – der erste Auszubildende hat im Oktober 
2014 begonnen und ist mittlerweile im zweiten Lehrjahr. Am 1. Dezember 2015 wird 
ein weiterer Auszubildender beginnen. 
 
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 
Auszubildende mit schlechten schulischen Leistungen oder anderen betrieblichen 
Problemstellungen nehmen an gezieltem Förderunterricht bei einem externen Träger 
teil. Hier werden 4 Plätze vorgehalten. 
 
 
Besonderheiten des Trägerteils der GGFA in der kommunalen Jugendberufshilfe 
Durch die unmittelbare Verortung des Maßnahmenträgers innerhalb der GGFA AöR 
mit dem Jobcenterbereich Fallmanagement und Personalvermittlung ergeben sich 
fachlich sehr anspruchsvolle Synergien und unmittelbare Abstimmungen im Sinne der 
bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten für die Teilnehmer der Maßnahmen. Die 
Stellung als 100% Tochter der Stadt Erlangen führt zu einer sehr engen Zusammenar-
beit mit dem Jugendamt und dem Schulverwaltungsamt, sowie der Stabstelle Strategi-
sches Übergangsmanagement im Aufgabenfeld der Jugendberufshilfe. 
 
Beispiele für die gelungene Kooperation im kommunalen Netz und die rechts-
kreisübergreifenden Angebote im Jugendbereich 

Die rechtskreisübergreifenden Angebote im Trägerteil der GGFA sind zum überwie-
genden Teil und im besten Sinne präventive Angebotsstrukturen, die einem Wechsel in 
das SGB II-System möglichst vorbeugen oder ihn verhindern sollen. Im Falle von Ju-
gend stärken im Quartier sind es begleitende Angebotsstrukturen für schwer erreichba-
re oder mehrfach gescheiterte Jugendliche und junge Erwachsene. Hier findet sich 
auch eine Quote von mehr als 50% an Teilnehmern aus dem SGB II. 
 
Kompetenzagentur – ab Januar 2015 Projekt „Jugend stärken im Quartier“ Die 
Zielgruppe sind alle Jugendlichen, rechtskreisübergreifend mit hohem individuellen 
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Förderbedarf und multiplen Vermittlungshemmnissen, die im Übergang Schule - Beruf 
Unterstützung benötigen.  
Das Projekt „Jugend Stärken im Quartier“(JuStiQ), startete als Nachfolger der Kompe-
tenzagentur Erlangen zum 01.01.2015. Das Jugendamt hat als Antragsteller mit der 
GGFA ein Konzept für das Interessensbekundungsverfahren ausgearbeitet. Dies wur-
de am 31.10.2014 positiv beschieden. 
Um die Jugendlichen noch unmittelbarer zu erreichen, wird das neue Förderprogramm 
auch in Stadtteilen, im Quartier, wie Anger, Bruck, Büchenbach und Housing Area 
Röthelheimpark angesiedelt sein. Individuelle Begleitung, aufsuchende Sozialarbeit 
und das Ziel, Jugendliche in die Regelsysteme zurückzuführen, an ihrer Berufsper-
spektive zu arbeiten und Unterstützung bei der Vermittlung in Ausbildungsplätze sind 
Kernpunkte dieses Projektes. 
 
Berufsvorbereitungsklasse (BvK) 
In den vergangenen Jahren wurden berufsschulpflichtige Jugendliche ohne Ausbildung 
(JoA) oder Ausbildungsabbrecher an einem Tag in der Woche an der Berufsschule 
beschult. Der zu geringe Umfang dieser Beschulung und die deutlich hervorstechen-
den Problemlagen der Schüler führten zur Absicht des Jugendamtes, das sich bereits 
über die Jugendsozialarbeit (JaS) an der Berufsschule Erlangen engagiert, ein zusätz-
liches Angebot aufzulegen. In Zusammenarbeit zwischen Berufsschule, Jugend-
amt/JaS und der GGFA entstand eine kooperative Förderkonzeption. Dies stellt für die 
Zielgruppe der noch nicht in Ausbildung befindlichen Jugendlichen ein modulares An-
gebot zur Verfügung, um die Hemmnisse der Aufnahme einer Berufsausbildung zu 
bearbeiten, sowie Ausbildungsabbrüche und lange Warteschleifen im Übergangssys-
tem zu verhindern. Ein Fachteam aus Fachklassenlehrern, JaS, GGFA und Agentur für 
Arbeit koordinieren den Ablauf. Die operative Ausführung der Konzeption wird an der 
Berufsschule von der GGFA geleistet. 
 
Die Module der Berufsvorbereitungsklasse beinhalten soziales Kompetenztraining, 
gecoachte betriebliche Praktika, Berufsschulunterricht, Fachklassenunterricht, Berufs-
felderkundung, Berufsberatung und Bewerbungsunterstützung. Das Projekt wird in 
Teilzeit an drei Tagen in der Woche durchgeführt, bei Praktika an fünf Tagen in der 
Woche. In der Zwischenzeit konnte ein erfolgreicher Durchgang allen bis zum Schul-
jahresende daran teilnehmenden Jugendlichen eine Anschlussperspektive vermitteln. 
Der zweite Durchgang startete mit Schuljahresbeginn 2015/2016 mit 21 Teilnehmern. 
 
Berufsintegrationsjahr (BIJ) 
Die GGFA AöR ist Kooperationspartner des Schulverwaltungsamtes Erlangen und der 
Berufsschule Erlangen. Sie ist dabei gemeinsam mit der Berufsschule seit März 2015 
Trägerin der Beschulung berufsschulpflichtiger unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlin-
ge. Das Rahmenkonzept ist das Berufsintegrationsjahr. Im Schuljahr 2014/2015 wur-
den in Halbjahresklassen 38 Schüler beschult. Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 
werden insgesamt 60 Schüler in drei Klassen beschult. Neben intensiver Sprachent-
wicklung vermitteln Fachlehrer der Berufsschule und Lehrkräfte der GGFA beruflich 
relevante Themen und integrationsrelevantes Wissen. Daneben werden die Schüler 
durch die GGFA sozialpädagogisch begleitet. Das Ziel ist die Aufnahme einer Ausbil-
dung. 
 
Ampelkonzept 
Die GGFA war gemeinsam mit der Jugendhilfe, der Agentur f. Arbeit und JAZ.e.V an 
der Genese der Ampelkonzeption beteiligt. An den Mittelschulen in Erlangen ist eine 
Vielzahl von Akteuren im Bereich des Übergangs tätig. Alle beteiligten Fachdienste 
treffen sich regelmäßig, insbesondere vor Ende der Schullaufbahn um gemeinsam in 
den sogenannten Ampelgesprächen abzuklären, wie der Verbleib der jugendlichen 
Schulabgänger im Schuljahr verläuft. Jeder einzelne Schulabgänger wird im Fachgre-
mium besprochen. Die Ampelfarbe zeigt an wo Hilfe- und Unterstützungsbedarf als 
notwendig erachtet wird. Die GGFA Erlangen ist mit Mitarbeitern von „Jugend stärken 
im Quartier“ und der Jugendpersonalvermittler an den Ampelgesprächen beteiligt. 
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2 Basisdaten 

2.1  Basisdaten zu den Leistungsberechtigten im SGB II (im Bestand) 
Übersicht über die Entwicklung der SGB II-Bezieher in Erlangen 

 
Quelle: Auszug aus Alo_Stadt_ER_5JVergl_09-15, Amt für Statistik Erlangen und Statistik BA 

Die SGB II-Hilfequote ist das Verhältnis der Personen im SGB II-Bezug zu der Wohnbevölkerung unter 65 Jah-

ren. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Hilfebedürftigkeit in der Erlanger Bevölkerung. 

Zur Erklärung: 

Diese Tabelle gibt den zahlenmäßigen Überblick über die Entwicklung der wichtigen Personengruppen im SGB 

II-Bezug und der dazugehörigen Quoten. 

Bedarfsgemeinschaften: Familien, Zusammenlebende, Alleinerziehende, aber auch Alleinlebende. Erwerbsfä-

hige Leistungsberechtigte: dem Grunde nach dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehend (Voraussetzung min. 3 

Std. tägliche Erwerbsfähigkeit). 

Sozialgeldbeziehende: in der Regel Kinder unter 15 Jahren oder vorübergehend nicht Erwerbsfähige. 
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2.2 Entwicklung der Jugendlichen eLB und der Jugendarbeitslosenquote 

 

.  eLB unter 25 Jahre 

 davon Arbeitslose SGB II 

 unter 25 Jahre 

 Jugendarbeitslosenquote  

 SGB II Erlangen 

 

 

2.3 Zu- und Abgänge aus dem Leistungsbezug 

 

Der Überhang zwischen Zugängen und Abgängen beträgt über die Zeit von 

Januar 2013 bis Juni 2015 eine Minderung von -39 erwerbsfähigen Leis-

tungsbeziehern (eLB). 

 Zugänge eLB  

 Abgänge eLB 
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3 Integrationen 

3.1 Gesamtdarstellung der Integrationen 

Eingliederungsstatistik Januar 2015 bis September 2015 (vorläufige Werte) 

 

Quelle: Datenlieferung an BA-Statistik 

            Ausländer = ohne deutschen Pass 

Min 

TZ 

Minijob 

Teilzeit 

Exi Existenz-

gründer 

  (statistischer Ausweis ab 2014) 

 

VZ Vollzeit Aus Auszubildende 

 

Eingliederungsstatistik Vorjahresvergleich Januar 2014 bis September 2014 

 

 

Bei den hier dargestellten Integrationen handelt es sich um die endgültigen Werte (t-3) 
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3.2 Integrationen nach Branchen 

 

Die Differenz zu den Gesamtzahlen resultiert aus nachzutragenden Eingaben. 

Hinweis: Der Anteil der Integration in Zeitarbeit beträgt 18,4 %. 
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3.3 Integrationen nach Berufen 

 

Die Differenz zu den Gesamtzahlen ist durch noch nachzutragende Eingaben begründet. 
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3.4 Kennzahlen K2 – Integration und Nachhaltigkeit 

Entwicklung der Integrationsquote 

 

Die Kennzahl K2 misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Mona-

ten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten in diesem Zeitraum. 

       Integrationsquote ER 

       Integrationsquote ø  

 SGBII-Typ Id 

       Integrationsquote ø Bay. 

 Großstädte 

       Integrationsquote ø 

 Bund 

 *) vorläufige Zahlen 

 

Entwicklung der Nachhaltigkeitsquote 

 

Die Nachhaltigkeitsquote K2E3 (Ergänzungsgröße) misst den Anteil der 

nachhaltigen Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

der vergangenen zwölf Monate an allen Integrationen in sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigungen in diesem Zeitraum. 

       Nachhaltigkeitsquote 
 ER 
       Nachhaltigkeitsquote  
 ø SGBII-Typ Id 
       Nachhaltigkeitsquote 
 ø Bay. Großstädte 
       Nachhaltigkeitsquote 
 Bund 
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4 Maßnahmen 

4.1 Integrationsinstrumente und Mitteleinsatz - Januar bis September 2015 

 

Die Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen pro Platz ist abhängig von der Maßnahmendauer und den 

Wiederbesetzungen nach Vermittlungen und Maßnahmenabbrüchen. 

Verdopplung der Integrationsmittel: 

Trotz der mehr als 50 % igen Senkung der Eingliederungsmittel bei einer Reduzierung der SGB II eLB (er-

werbsfähigen Leistungsbezieher) in den letzten fünf Jahren um nur 10 % wird ein zwar reduziertes aber noch 

breit aufgestelltes Instrumentenangebot angeboten. Das ist möglich durch die Verdoppelung der Bundesmittel 

aus dem Bundesprogramm 50plus, kommunalen Aufwandszuschüssen, ESF-Mitteln und Eigenerwirtschaftung.  
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4.2 Beschäftigungsfelder aktuell besetzter Arbeitsgelegenheiten 

Übersicht der Arbeitsgelegenheiten 

 

*) Alle in der Verwaltung der Stadt Erlangen angebotenen Arbeitsgelegenheiten wurden vorab vom Personalrat 

der Stadt Erlangen geprüft und genehmigt. 

 

 

5 Finanzen – aktueller Budgetstand der Eingliederungsmittel 

Aktueller Budgetstand der in der GGFA eingesetzten Bundesmittel zum 30.09.15 

 

.  
EGT 

VWT 

Fifty up 

Eingliederungstitel 

Verwaltungstitel 

Bundesprogramm 

„Perspektive 50+“ 
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6 ALG II – Langzeitleistungsbezieher 

6.1 Struktur der Langzeitleistungsbezieher ALG II 

 

1) Alleinerziehende sind allein lebende Elternteile, die mit mindestens einem minderjährigen ledigen Kind in 
einer Bedarfsgemeinschaft zusammenleben. Die Zahl der alleinerziehenden Personen kann von der Zahl der 
Alleinerziehenden-BG abweichen, wenn ein Elternteil vom Leistungsbezug ausgeschlossen oder nicht erwerbs-
fähig ist. 
 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Langzeitleistungsbeziehern und erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten nach ausgewählten Merkmalen, Nürnberg, September 2015. 
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6.2 Struktur des Langzeitleistungsbezuges ALG II nach Dauer 

 

 
6.3 Struktur des Langzeitleistungsbezuges nach Erwerbsstatus 

 

 
6.4 Kennzahl K3 Veränderung der Zahl der Langzeitleistungsbezieher 

 

Die Kennzahl K3 ist wie folgt definiert: Die Anzahl der LZB im Bezugsmonat wird 
ins Verhältnis zu den LZB im Vorjahresmonat gesetzt. Der Anstieg der Langzeit-
leistungsbezieher resultiert in einer ersten Analyse aus der Zielgruppe der Al-
leinerziehenden unter 25 Jahren. Die vorübergehende Mehrung im Vergleich zur 
Vorjahreskennzahl bedeutet dabei eine Steigerung netto 8 Personen 

       LZLB ER 
       LZLB ø SGBII-Typ Id 
       LZLB ø Bay. Großstädte 
       LZLB ø Bund 
 *) vorläufige Zahlen 
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7 Der Leistungsvergleich der Jobcenter nach § 48a 

Mit dem § 48a SGB II wird der Vergleich der Leistungsfähigkeit der Jobcenter auf der 
Grundlage der Kennzahlen nach § 51b SGB II gesetzlich vorgegeben. Dazu werden 
die Jobcenter strukturähnlichen Vergleichstypen zugeordnet, in deren Rahmen der 
Leistungsvergleich stattfindet. Seit Januar 2014 ist Erlangen dem Vergleichstyp Id 
zugeordnet, der nahezu ausschließlich aus wirtschaftsstarken Landkreisen in Baden 
Württemberg zusammengesetzt ist. Für einen nachvollziehbareren Vergleich wird 
deshalb Bezug auf die Kennzahlen der Bayerischen Großstädte genommen. 
 
Die SGB II-Kennzahlen bilden ausschließlich dynamische Veränderungen ab. Zur 
Bewertung der Gesamtergebnisse eines Jobcenters ist deswegen der aktuelle Stand 
der SGB II-Arbeitslosenquote und der SGB II-Quote als Bezugswert des Niveaus, auf 
dem die Veränderungen stattfinden, heranzuziehen. 
 
Die SGB II-Quote stellt den Anteil der Beziehenden von Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) an der jeweiligen Bevölke-
rungsgruppe dar. 
 

 

  

 Stand: September 2015 

 

 

Bei der Arbeitslosenquote belegt Erlangen zusammen mit Regensburg Rang zwei 
nach Ingolstadt und Regensburg. 
 
Bei der SGB II Quote hat sich Erlangen vor Ingolstadt wieder auf Platz eins platziert. 
 

 

Der Leistungsvergleich besteht aus den drei Kennzahlen K1 bis K3 mit zugeordneten 

Hilfsgrößen und bildet die Bezugsgrundlage für die jährliche Zielvereinbarung des 

Jobcenters mit dem Land: 

 K1 Veränderung der Summe der Leistungen zum 

 Lebensunterhalt (ohne Kosten der Unterkunft) 

 K2 Integrationsquote 

 K3 Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbezieher 

 

 

 

Details sind unter der Webseite des Bundes unter www.sgb2.info zu finden. 

Jobcenter 

Leistungsvergleich 

 

 

 
Kennzahlenver-
gleich auf Basis von 
acht bayerischen 
Großstädten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erlangen Rang eins 
mit Ingolstadt bei der 
SGB II Quote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rang zwei mit  
Regensburg bei der  
SGB II Arbeitslosen- 
quote  

 

 

 

 

 

Kennzahlen 

K1 bis K3 
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8 Verzeichnis der Abkürzungen 

abH   ausbildungsbegleitende Hilfen 

AGH   Arbeitsgelegenheiten 

AZ   Arbeitszeit 

AZAV   Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung 

BaE   Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen 

BgA   Betrieb der gewerblichen Art 

BG-Coaching Coaching von Bedarfsgemeinschaften 

BIJ   Berufsintegrationsjahr 

BMAS  Bundesministerium Arbeit und Soziales 

BSD   Betrieblicher Sozialdienst 

BvK   Berufsvorbereitungsklasse 

BWZ   Bewerbungszentrum 

EGT   Eingliederungstitel 

EGZ   Eingliederungszuschuss  

eLB   Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

EQ   Einstiegsqualifizierung  

ESF   Europäischer Sozialfonds  

FBW   Förderung der beruflichen Weiterbildung 

FK   Fahrtkosten 

FM   Fallmanagement 

JuStiQ  Jugend Stärken im Quartier 

KdU   Kosten der Unterkunft 

KFA   Kommunaler Finanzierungsanteil 

LfU   Leistung für Unterkunft 

LZA   Langzeitarbeitslosen-Projekt 

MA   Mitarbeiter 

MAE   Mehraufwandsentschädigung 

MB   Mittagsbetreuung 

Migrajob  Beratung von Migrant/innen bei der Anerkennung  

   ausländischer Abschlüsse 

PAP   Persönlicher Ansprechpartner 

PAS   Projekt Arbeitssuche 

PAV   Personal- und Arbeitsvermittlung 

STMAS  Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 

TN   Teilnehmer/in 

TZ   Beschäftigung in Teilzeit  

U25   unter 25-Jährige 

VWT   Verwaltungstitel 

VZ   Beschäftigung in Vollzeit 

 

ZUSA   Zusammenarbeit-Inklusion in eine gemeinsame Arbeitswelt 


